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Regeste

Ungenügende Sicherung der Ladung | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz gelangte im angefochtenen Entscheid zum Schluss, dass der
Beschwerdeführer seine Ladung nach hinten nicht ausreichend gesichert hatte. Sie stützte
sich dabei auf das von ihr als schlüssig beurteilte technische Gutachten des Dynamic Test
Center (DTC) vom 5. Februar 2008. Gemäss den Experten, die sich hinsichtlich ihrer
Berechnungen an den Richtlinien der "Routiers Suisses" betreffend Ladungssicherung
orientierten, habe die zurückzuhaltende Masse 3'600 kg (50 % der Ladung) betragen, die
eigentliche Sicherung habe aber ein Total von bloss 3'280 kg ergeben. Die Sicherung sei
demnach 320 kg oder 8,89 % zu gering gewesen. Der Schuldspruch wegen ungenügender
Ladung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 SVG und Art. 57 VRV i.V.m. Art. 93 Ziff. 2 Abs. 1
SVG sei daher zu bestätigen.

E. 2
Die als "Einsprache" bezeichnete Eingabe des Beschwerdeführers ist als Beschwerde im
Sinne von Art. 78 ff. BGG entgegenzunehmen.

E. 3
Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz sinngemäss Willkür bei der Beweiswürdigung
vor. Diese Rüge ist zwar zulässig. Soweit er das Gutachten als inhaltlich mangelhaft
kritisiert und er unter Hinweis auf den beigelegten amtlichen Typenschein der Walze und
das darin genannte Leergewicht moniert, die Gutachter des DTC seien bei ihren
Berechnungen (womöglich) von einer "falschen" Walze ausgegangen, handelt es sich
jedoch um unzulässige Noven im Sinne von Art. 99 Abs. 1 BGG . Darauf ist nicht
einzutreten. Abgesehen davon erschöpfen sich die Ausführungen des Beschwerdeführers in
einer unzulässigen appellatorischen Kritik am angefochtenen Urteil, indem er der
Würdigung der Vorinstanz lediglich seine eigene - abweichende - Berechnung der
Ladungssicherung gegenüberstellt und gestützt darauf behauptet, er habe die
Anforderungen an die Sicherheit der Ladung mit 130% erfüllt. Er legt dabei jedoch nicht
substanziiert dar, dass und inwiefern die Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil willkürlich
und der angefochtene Entscheid (auch) im Ergebnis verfassungswidrig sein sollten. Die
Beschwerde genügt insoweit den Begründungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG
nicht. Darauf ist nicht einzutreten. Entgegen der in der Beschwerde geäusserten Zweifeln
stützt sich der vorinstanzliche Schuldspruch allein auf das Gesetz und nicht auf die
Richtlinien der "Routiers" Suisse. Unter Verweis auf BGE 106 Ib 254 wird im
angefochtenen Entscheid denn auch ausgeführt, dass den Belastungswerten bzw.



Richtlinien der "Routiers Suisse" betreffend die Dimensionierung der Ladungssicherung
kein Gesetzescharakter zukomme, diese aber im Sinne einer sachverständigen
Konkretisierung des Gesetzes herangezogen werden dürften. Auf die zutreffenden
vorinstanzlichen Ausführungen kann verwiesen werden ( Art. 109 Abs. 3 BGG ;
angefochtener Entscheid, S. 4 f. E. 2 und E. 3.2). Diesen ist nichts beizufügen. Soweit auf
die Beschwerde somit überhaupt eingetreten werden kann, ist sie im Verfahren nach Art.
109 BGG abzuweisen.

E. 4
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG abzuweisen,
weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des
Beschwerdeführers ist durch eine herabgesetzte Gerichtsgebühr Rechnung zu tragen ( Art.
65 Abs. 2 BGG ). Anspruch auf eine Entschädigung hat er nicht (vgl. Art. 68 BGG ).
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